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gattung genau mit den charakteristischen Eigenschaften
der andern vertraut ist. Mit einem Wort, die in diesem

ausgezeichneten Leitfaden entwickelten Ausbildungs-
grundsätze bilden die Richtschnur, nach der heutzutage
unsre Truppen in Aldershot, auf der Salisbury Plain
und auf andern Ausbildungszentren ausgebildet werden."

Militär -Wochenblatt.
Japan. Einführung des Maximalalters

für Offiziere in der japanischen Armee.
Um das Offizierskorps zu verjüngen, ist jetzt in der

japanischen Armee ein Maximalalter eingeführt und sind
die Altersgrenzen wie folgt festgesetzt:

Für den Leutnant 45 Jahre

„ „ Hauptmann 40 „
„ Major 50 „

„ „ Oberst 53 „
„ „ Generalmajor.... 58 „
„ „ Generalleutnant 62 „
r „ General der Infanterie 65 „

Für die Feldmarschallcharge besteht keine Altersgrenze.
Armeeblatt.

Verschiedenes.
Schalldämpfer bei Gewehren. Man schreibt Danzer's

Armeezeitung aus Berlin:
Die Maximsche Erfindung eines Apparats,

der fast völlige Geräuschlosigkeit des Schusses bei
Handfeuerwaffen bezweckt, ist in deutschen massgebenden

militärischen Kreisen auf wenig Gegenliebe gestossen.
Es wird allerdings zugegeben, dass der Mechanismus

— ein anf den Vorderlauf aufgestecktes Rohr — seinen

Zweck vollständig erfüllt; anderseits sind infolge des

entstehenden Vordergewichts nnd der dadurch erschwerten

Handhabung des Gewehres ernste Bedenken für eine

praktische Verwendung im Heere entstanden.

Auch taktisch könnte ein vollständig geräuschloses

Schiessen von Nachteil sein. Man denke sich ein

Détachement, dem Artillerie nicht beigegeben würde, im
Vormarsch plötzlich überrascht. Es würde ihm nicht

möglich sein, durch Abgabe von Feuer benachbarte

Truppenteile über die veränderte Situation aufzuklären,
während abgesandte Meldungen leicht zu spät Hilfe
schaffen dürften. Ebenso steht es mit Patrouillen, deren

einzige Meldung oft ein abgegebenes Schnellfeuer sein

kann. In den letzten Kolonialkriegen ist gerade das

weithin Hörbare des Schusses wiederholt die Rettung
gewesen. Im Gefecht grosser Verbände, wo durch das

ohrenbetäubende Geknatter die Befehlsführung sehr

erschwert und ein Kommando durch Stimme oder

Schützenpfeife unmöglich gemacht wird, könnte
allerdings diese geräuschlose Art der Gefechtsführung von

einigem Vorteil sein. Man darf aber auch nicht

vergessen, dass die hörbare Betätigung seiner Waffe dem

Manu Mut einflösst, und dass er weniger imstande sein

wird, die Ausrufe und das Gejammer Verwundeter zu

hören, ein Umstand, der erfahrungsmässig nachteilig
einwirkt.

Die Vor- und Nachteile in Erwägung ziehend, scheint

unsre Heeresverwaltung keine Veranlassung nehmen zu

wollen, die Ausrüstung des Mannes noch zu beschweren,

um ihm eine Gabe zu bescheren, die sich unter
Umständen als ein Danaergeschenk erweisen könnte.
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Seidenbaus Hoch Basel.
Skautung-Rohseide.

Hemden nach Mass. — Schutz vor Erkältung.
Fabrik-Dépôt von Bachmann's Gesundheits-
Krepp-Unterkleidern. (53) Originalpreise.

ilernichlung von Offiziers-Säbeln, Sporen,
Pferdegebissen etc.

Versilberung. — Vergoldung.

Umändern von alten Säbeln in neue Ordonnanz.

Orfèvrerie Wiskemann. (54)
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